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"Experten geben Auskunft" 
————————————————————————————————————— 
 

Frage 1: Autofahren mit Skischuhen 
————————————————————————————————————— 

Frage: 
Es ist verboten mit Skischuhen Auto zu fahren. Wie lauten die diesbezüglichen ge-

setzlichen Vorschriften? 

————————————————————————————————————— 

Antwort: 
Art. 31 Abs. 1 SVG verlangt vom Fahrzeugführer, er müsse sein Fahrzeug ständig 

so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen könne. Vorausge-

setzt wird dabei, dass er fahrfähig ist (Abs. 2) und nicht durch die Ladung, durch 

Mitfahrende oder auf andere Weise behindert wird (Abs. 3). 

Die Anwendbarkeit von Absatz 3 müsste (u.a. nach dem Kommentar Giger zum 

SVG) wohl auch bejaht werden, wenn Fahrzeugführer Schuhe tragen, die eine ra-

sche und sichere Bedienung der Pedale ausschliessen, was schwere Sportschuhe, 

Schuhe mit Stollen oder Damenschuhe mit hohen Absätzen bei gewissen Fahrzeu-

gen zweifellos tun. 

Mit Skischuhen wird die erforderliche Feindosierung beeinträchtigt und das Risiko 

von Fehlmanipulationen nimmt zu (u.a. wegen der erhöhten Gefahr, von den Pe-

dalen abzurutschen). Beim Tragen von Skischuhen ist deshalb die Möglichkeit, 

sofort und jederzeit sicher auf das Fahrzeug einzuwirken, nicht mehr gewährleistet. 

————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 


